
 
 

 
 

Dispensationsgesuch für Schnupperlehren während der 
Unterrichtszeit 

 
 

 Schnupperlehren sind grundsätzlich während der unterrichtsfreien Zeit zu 
absolvieren.  

 Sofern das nicht möglich ist, hat der Lehrbetrieb dies vorgängig schriftlich 
zu bestätigen.  

 Dispensationsgesuche sind spätestens eine Woche im Voraus der 
Klassenlehrkraft abzugeben.  

 Der verpasste Unterrichtsstoff muss selbständig nachgearbeitet werden und 
es besteht kein Anspruch auf eine Sonderbehandlung.  

  
 

Schüler/-in  Name:  Vorname:    
 
 Klasse:  

 
 

Eltern   Wir stellen ein Dispensationsgesuch für das Absolvieren einer 
Schnupperlehre während der Unterrichtszeit.  

  
 Datum:  Unterschrift der Eltern:  
  
 Wurde die Schnupperlehre von einer Berufsberatungsstelle empfohlen?  
 Nein  
 Ja 

 
 

Lehrbetrieb  Wir bestätigen, dass die Schnupperlehre nicht während der 
unterrichtsfreien Zeit stattfinden kann.  

 
 Betrieb:  Ort: 
 Schnupperberuf:  zuständige Person:   
 Beginn:    
 Ende:   
 Datum:    
  
 …oder Bestätigung vom Lehrbetrieb beilegen. (z.B. Mail) 

 
 


